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die die Geprellten ahnungslos unterschrieben haben, zu auskunftsstellen im Oktober 1913 in Nürnberg ist bereits

sichern pflegen!). Das sind die schwersten Fälle, in denen ein interessanter Bericht über die Tätigkeit der Zentral-

die Not des Menschen, die ja bekanntlich das VertrauenstellezurBekämpfungderSchwindelfirmenerstattet,ausbesonders wachruft, ausgenutzt wird. Es sind dies in der dem hervorgeht, wie erfolgreich hier gearbeitet wird.

Hauptsache die Darlehnsschwindeleien und die angeblichen Es leuchtet ein, daß bei Verwendung so umfangreichen,
'Tsungen von Erwerb. Hier wird der Bedürftige, aus dem ganzen Reiche zusammenfließenden Materials

riner Not sich ein Einkommen zu verschaffen such, der verfolgten Schwindelfirma die Wege, sich der Be-

besonderen, oft recht Hohen Ausgaben veranlaßt, sstrafung zu entziehen, sehr beschnitten werden. Ein
inen Zweck zu erreichen. Die Schwindelfirmen einzelner Fall reicht häufig nicht aus, um den Angeklagten

sich hauptsächlich an die unbemittelten Kreise des gzu überführen; eine Vielheit der Fälle zeigt aber sofort

andes, weil sie hier die Opfer am leichtesten finden; das ganze System der unlauteren Geschäftspraxis. Die

gen einerseits zu wenig Rechtskenntnis, um das Firmen haben oft eine weitverzweigte Organisation, und

system zu durchschauen, andrerseits gehen gerade gelingt es dann, den Herd derselben unschädlich zu machen,

H êm Verlangen, sich die angebotenen Mittel zu ver- so wird schon viel erreicht.

l: „in ihrem Vertrauen oft recht weit. Ein sehr großer Sehr zu statten kommt es der systematischen Be-

'nkreis wird durch die Schwindelfirmen betroffen; kämpfung der Schwindelfirmen, daß ihr auch regierungs-
ist zu ihrer Bekämpfung die Mithilfe weiter seitig großes Interesse entgegengebracht wird. Der

1m so dringender erforderlich, zumal die Rechts- preußische Minister für Handel und Gewerbe

den wirtschaftlichen Anforderungen unserer Zeit hat durch einen Erlaß vom 5. Februar 1913 die

*wachsen, sich nicht imstande gezeigt hat, dem Regierungspräsidenten nachdrücklichst auf die Tätigkeit der
U: Inrecht der Schwindelfirmen zu begegnen. Zentrale aufmerksam und ihnen die Unterstützung der-

_ enso wie die Schwindelfirmen ein ganzes Nez selben zur Pflicht gemacht. Der Erlaß lautet folgender-

t ien haben, in dem die zahlreichen Opfer gefangen maßen:

| ebenso muß auch die Bekämpfung durch eine „Der Verband der deutschen gemeinnützigen und unparteiischen

jende Organisation erfolgen, um das Übel mit Rechtsauskunftsstellen, die sich ohne Absicht der Gewinnerzielung

urzel auszureißsen. Eine solche Organisation ist und ohne Verfolgung von Nebenzwecken, insbesondere ohne Rücksicht
tre Uie fie q eeh eo e fich Via Ds auf die Förderung der Ziele bestimmter pqtucher H+rteien. setwis

'g, der hier beschritten worden ist, sehr wirksam j! FerltUeu ~ztr Draauisgtuna.pie Noch HerausRe, ss in
»er Verband der deutschen gemeinnützigen Erkenntnis der weitverbreiteten und gemeinschädlichen Wirksamkeit

1parteiischen Rechtsauskunftsstellen hat sich der sog. Schwindelfirmen beschlossen, der Geschäftsstelle des Ver-
Sache besonders t srsur Er hat in den bandes eine ßentrale zur Bekämvfung der Schwindelfirmen an-

hen Auskunftsstellen, welche ihm angeschlossen f "MetLHtochtsenstunftsütetten gewinnen, da die Schwindelfirmen
Welegenheit, ein außerordentlich umfangreiches hauptsächlich die Unerfahrenheit und Leichtgläubigkeit der minder-

! über die Praxis der Schwindelfirmen zu sammeln. bemittelten Bevölkerungskreise ausnußen, in besonderem Maße

c&lt;&lt;htsauskunftsstellen dienen in der Hauptsache der h uhtier jtr hie Ztigkeit hieter sz . Ff het hettStu
eratung der minderbemittelten Volkskreise. All- tze lu vet Feget tur euruuangteiches Nacriel .. daher die

; | hat sich ein großes Vertrauen zu den Rechts- Aufgabe, das einschlägige Material der einzelnen Rechtsauskunfts-

tsstellen in diesen Kreisen herausgebildet. Die stellen zu sammeln und es für die Bekämpfung der Schwindel-

R . t Lsltusisfenen werben wihrend zorq;;,zsMoctetts1treteNFG.hMN jeit von zahlreichen Ratsuchenden aufgesucht; durch Erstattung von Rechtsgutachten nutzbar zu machen. Zugleich
m ihnen suchen Hilfe gegen die Schwindelfirmen, ivird durch Veröffentlichungen in der Presse und durch Flugschriften,

i : geprellt haben. Sie brauchen nicht zu befürchten in denen die einzelnen Arten von Schwindelfirmen, die Besonderheit

;: e Vertrauensseligkeit gegenüber den Schtuint.err. ihrer Geschäftsgebarung und die Rechtsbehelfe it Ihrer Bekämpfung

: :ntlichen Kenntnis gelangt, und sie legen deshalb Vie Geschüstgttettehut aueh mit zahlreichen Fachverbänden. sv bem
" sie Verhältnisse dar. Zum Teil gelingt es den Zentralverbande des Deutschen Bank- und Bankiergewerbes, dem

[uskunftsstellen, direkt durch Verhandlung mit der Verein gegen Unwesen im Handel und Gewerbe, dem Zentral-

Y diese so in die Enge zu treiben, daß sie es vorzieht, verband Deutscher Photographenvereine u. a. m., Verbindungen

&gt; k Ansprüche gegenüber dem Geschädigten zu ver: fu tyre ziele uubbar zu machen Der LAusschick des Veutichen
; um nicht in einem etwaigen Prozeßverfahren Handelstages hat in seiner Sitzung vonr 12. bis 13. Dezember 1911

+ [ ellt zu werden. Mit diesem Angriff auf die seine Sympathie für die Bestrebungen des Verbandes erklärt und

§ V delfirmen von verschiedenen Punkten der Rechts- sich dahin ausgesprochen, daß den Mitgliedern des Handelstages

' tsftellen aus darf aber die Bekämpfung der Firmen Hh : t t tit LM rhande aher der
ca r Bewenden haben; es muß außerdem noch ein Verabredung des zweckmäßigen Vorgehens inr Ginzelfall und

c; unkt da sein, an dem das ganze Material zu- dergleichen in Verbindung zu treten. y y

to läuft, wo es eingehend bearbeitet wird und von ; Die Förderung der Bestrebungen der geuttsstete liegt, wie

E bann Schritte eingeleitet werden, um. wirkungs: jz; üer drr piderbemttieti üer" ß steck teths.
zarnungen vor den Firmen in allen Teilen des Die Fortführung und der weitere Ausbau der Tätigkeit der Stelle

zu verbreiten. Eine solche Zentrale ist in Lübeck wird sich indessen nur ermöglichen lassen, wenn ihr zugleich auch

u. uuhtet worden. Auf der Tagung des Verbandes die erforderlichen, mit Rücksicht auf den Umfang der zu lösenden

der deutschen aemeinnütigen und unvarteiischen Rechts- ÚJusste zt.ttht Mtel herBerslauus zeit weren. L:!

1) Vgl. den Aufsatz von Assessor Lenz (Lübeck), dem Leiter der CHN ME M nr tus uuf fete sorsiten r .
Bentralstelle zur Bekämpfung der Schwindelfirmen, über den , Bestell- der Stelle zu bestreiten.

scheinschwindel“ in der „Gemeinnützigen Rechtsauskunft“ vom 15. Okt. Ich habe daher dem Verbande für die Zwecke der Zentral-

1915 (1. Jahrg., Nr. 1), sowie die Druckschriften der Zentralstelle zur stelle neben einem einmaligen Zuschuß zu den Kosten der ersten
Bekämpfung der Schwindelfirmen in Lübeck. Parade !. Einrichtuna zunächst für zwei Jahre eine Beihilfe von je 2000 M}


